
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/9/15 Bkd41/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1969

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Keine Überprüfung der Tätigkeit des Masseverwalters durch den Disziplinarrat bzw die Oberste Berufungskommission

und Disziplinarkommission. Der Ersatz des vom Masseverwalter durch p9ichtwidrige Führung seines Amtes dem

Gemeinschuldner zugefügten Schadens ist mit Klage geltend zu machen.
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